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Mon[ t ] loue t undt anderer Orten , Königlicher Rath in seinen Räthen undt schult-

heiss [=prévôtj der statt undt Vogtey Paris . . . thun zue wüssen das vor H.

Robert Frantz Le Grand  undt Frantz C l i g n e t königlicher Räth

Notarien der Verschreibungen undt sigel Verwarung ihro Maiestät auff dem Rat¬

haus s zu Paris underzeichnet worden in gegenwarth der Herren Hieronymus Dinon

[=D i n a n ?] des Ordinari statts Rath schultheiss der Comercien [=prêvôt

des marchands] , Steffan Perichon  Königl . Rath , Notari auff dem Rat-

hauss , Jacob Pyart [=P i a r d ?J , Escuyer . . . , Michael B l a i n Königlicher

Rath undt Philip R e η ο l d alle Bürgermeister disser statt Paris , welche

zu Vollziehung des Contracte des Verkauffs undt Versetzung geschehen durch die

HH. Comissarii des Raths undt besondere procuratoren ihro Maiestät in krafft

der offnen Jnstrumenten undt brieffen denen vorermelten HH. schultheiss der

Kaufflüeten undt Burgermeisteren der . . . [ 600 Ό00 ] francken würcklich undt

volkommen auff den pfenning . . . [ 16] Järliches undt bestendigen Zinses auff-

gericht im Jener . . . [ 1709 ] verzeichnet undt Registriert wo es von Nöten,

undt wegen denen darbey enthaltnen Ursachen , zue haben undt haübtsechlichen

zue beziehen von denen gelteren , die da herrüeren von den Rechten Zölen undt

stüeren , welche Jhr Maiestät absonderlich undt privilegiert verobligiert , ge¬

widmet undt versetzt hatt zue bezalung undt fortsetzung der bedeuten . . .

[600 ' 000 ] francken , des Zinses , undt befolen dass die absonderliche Verschrei¬

bungen deren geschehen durch vorermmte HH. den schultheiss der Kaufflüeten

undt die Bürgermeister , denen Jenigen die sich bewerben solches für sich Selb¬

sten , ihre Nachkömlige und die so es angehen Mag, Vollkommen undt Rüewig zue

geniessen als ihr aigentumb Waaren undt freyes gutt , luth Krafft ihres Con¬

tracte , undt die bezalung alle halbe Jhar von der Verschreibung zue beziehen

in zwo gleichen Zaalungen Jedes mall würcklich undt ohnverhinderet , mittlest

ihrer quittung , durch die Einnemer undt Zaaler der Zinsen , ohne das die be¬

deute Zinsen könten hinderhalten oder vernichtet werden , auss was ursach oder

gelegenheit es je sein Möcht , oder die Bezücher gar verlürstig gemacht wer¬

den , als nur undt allein wan sie würcklich undt auff einmall bezalt werden

umb die summa lauth ihres Contracte , undt umb allen Resten die ihnen noch zue

mall gebüren undt verfallen sind , auch kösten Müew und schaden , alles in be¬

zalung durch die Bezieher würcklichen mit baarem in die händ des Königl . H.

schätz Verwarers den haübtpriss ihres bezogenen als Nemblich von pfenning

. . . [ 16 ] , von der würcklichen bezaalung der Zinsen Mit gegäbner facultet von

ihro Maiestät lauth dero Mandat vom Christmonat des 1674 Jhars dennen frömb-

den nit angenommen , und dennen ausserth dem Königreich , Landen , Bottmessig-
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ketten undt Herrsohafften dero nit underthenig Haren, gesagter Zinsen theil-
hafftig gemacht werden können, als wan sie dero eigene underthanen wer en, so
gar darmit zue handlen under lebenden oder testaments weis, in was gestalt
oder Manier es sein Möchte, und im faal sie darmit nichts verordnet hetten,
so sollen ihre Erben ihre Nachvolger sein undt verbleiben ob gleich wol denen
es anvertrauet vertestiert oder ererbet auslentsche oder Reichseinwoner seyenj
was wegen Jhrer Maiestät übergibet sein königliches so genante aübanische
oder heimfallende Recht undt andere , hebt auch so gar auff die Confiscation
selbsten , im faal sie Möchten underthanen sein fürsten undt ständen mit wel¬
chen Jhro Maiestät würcklich ietz oder inskünfftig in feindthetligkeitt stehen
Möchten, dessen sie ihro Maiestät wil enthebt undt dispensiert haben, hatt
auch wollen haben, das gesagte Zinsen exempt undt frey gelassen werden von
allen schrifften Verzeichnussen undt Repressalien , auss was ursach undt auss
was vorwand es sein Möchte, undt das sie nit können durch Verbott angehalten
werden von ihren schuldglaubigem so wol Reichseinwonner en als landtsfrömden,
lauth einhalt des Königl . Mandats undt gesagten Contracte des Verkauffs und

li)
übergäbung des gesagten sechs hundert dausenth francken , Zinses , geschehen
vor dem Königl . Rathsglideren Notarien in dem Chastelet undt zue darschiessung
an Jhro Maiestät von den HH. schultheiss der kauffleüten undt Burgermeisteren

2das hauhtgutt der bedeuten sechss hunderth dausenth francken des Zinses,
haben erkannt undt bekent mit gegenwertigen schreiben verkaufft , auffgenommen,
verordnet , bestelt undt versicheret zue haben für ietz undt inskünfftig , ver¬
sprechen auch für undt in Namen Jhro Maiestät vor allem ungemach undt Verhin¬
derungen zue schützen in Nichts aussgenommen den Herren Beat Jacob [II . ] von
Zurlauben Baron von Tum undt von gestellenburg Herr zue Anglicken undt Hem-

3brun [alt ] Aman des Orths Zug im Schweitzerland . Abwesent H. Claudi Fon¬
taine Advocat im parlement [von Paris ] wonhafft in der gassen clés deux
Escus pfarrey zue S. Eustachi.
Zwölff hunderth fünffzig francken Järlichen Zinses , so gesagte HH. schult¬
heiss der Kaufflüten undt die Bürgermeister für sich undt ihre Nachvolger in
ermelten Empteren zue erlegen versprechen , undt zue Zaalen Jedes undt alle
Jhar durch vermelte HH. Zaaler dem gesagten Herren von Zurlauben undt gesag¬
ten seinen Erben^̂ a auff  ihre einfeltige quittung , zue zwo gleichen Zaalungen
von halb zue halben Jharen umb auff  den ersten Jener undt Heümonat, mit an-

ßfachung auff  den Ersten Tag Jener gegenwertigen Jhars undt Continuierung zue
zalen zue halben Jharen umb, so lang berüerter Zins gültig sein wird, zue er¬
heben undt eigentlich zue beziehen von den Mittlen der gesagten einkommen undt

i/
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7Zölen. Auff welche bedeute HH. schultheiss der Kaufflüten undt die Bürger¬
meister gelegt , verordnet , versetzt und versicheret haben, darzue schiessen
undt gültig sein lassen , wollen gesagten Zins an Capital undt anstehenden Re¬
sten gutt undt zallbar Jedes Jhar , wie oben Meldung geschehen, ohne einigen
Abbruch, auch was ge derme allem zuewider fürfallen Möchte, den gesagten Zins

ß
geniessen zue Machen umb darmit zue disponieren den bedeuten Herren von Zur¬
lauben als einer ihnen zue gehörigen sach . Disse Verschreibung ist gemacht

9
Mittelst der sommen der zwentzig dausend francken , so bestehet auff dem fuss

10des pfenning sechszechen , welche summa lauth gesagtem Mandat ist baar bezalt
11

worden durch gesagten Herren von Zurlauben in die händ der H. Gladi L e
12 13

Bas von Montargis  königlicher Rath in seinen Räthen undt kö-
nigl . schätz Verwalter , wie dann erhellet durch sein quittung vom Zechenden

14
Brachmonats des lauffenten Jhars gegen Registriert Volgenten Zechenten Heü-

15
monats . Vorgewissen genanten HH. schultheiss der Kauffleüten undt Bürger¬
meistern undt Verblibnen angehenkt der Copia disses gegenwertigen , auff diss
hin haben gesagte HH. schultheiss der Kauffleüten undt die Bürgermeister in
gesagtem Hamen übergäben, sich entzogen undt überlassen der benanten sechs

16hundert dausent Francken den Zins zue nutzen biss zur bekwemligkeit dieser
gegenwertigen Verschreibung; willigen auch ein , das sie können bezogen und
in possess gesetzt werden durch wer undt wem es anstendig sein wird, undt ha¬
ben zue solchem End hin verordnet ihren procuratoren den träger disses gegen¬
wertigen , welchem sie allen gwalt so zue diesem Hötig gegäben haben.

L.S.
17

Das zue allen Zeitten berüerte zwölff hundert undt fünfftzig Francken Zin¬
ses wider löslich seyen in widererlegung undt bezaalung gleicher somma der

18zwantzig dausenth francken mit allen ausstehenten Resten die zue mall noch
angesprochen werden undt verfallen sind auch Kosten Müew undt schaden. Sie
haben überdies versprochen benante HH. der Kauffleüten schultheiss undt die
Bürgermeister gegenwertige Verschribungen aie Zeit genem zue halten under den
Verschreib undt Versicherungen aller güetter und einkommen hochgesagter Jhro
Maiestät die sie under bedeüten Hamen allen Jurisdictionen underworffen haben,

widersprechendt , in deme sie disses thun, allen diesen zue widerlauffenden
Sachen, zue dessen Zeügsamme haben wihr durch gesagten Hotari sigel Verwal¬
tern das sigel der bemelten stattverwalterey an gegenwertiges setzen lassen,
so geschehen undt gemacht zue Paris in der Cantzley des Rathauss dieser statt
im Jhar . . . [1709] den 23. Heumonat vor Mittag , auch die Copia disses gegen¬
wertigen gesiglet , so verwaret von gesagtem Clignet , einer von den under-
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zeichneten Notariis.

Volget dev Jnhalt der quittung des Königl . H. schätz Verwalters [ : ]

Jch Claudius Le Bas von Montargis königl . Rath in seinen Räthen , Verwalter

seines königl . Schatzes bekenne das ich an baarem empfangen habe in disser

statt Faris von Herren Beatt Jacob von Zurlauben Baron von Tum undt von ge-

stellenburg Herr zue Anglicken undt Hembron [alt ] Aman des Orths Zug im
19

schweitzerland die sommen von zwantzig dausent francken an dublonen , silber

Sorten undt anderer werschafft für ein Capital zwölff hundert undt fünfftzig

Francken Zinses , die ihme sollen verkauf ft undt versicheret werden durch die

HH. schultheiss der Kauffleüten undt stattvögt gesagter statt Paris auff den
20

sechss hunderth dausenth Francken würklichen undt Jmmerwerenden Zinses , Jh-

nen Jüngsthin von Jhro Maiestät übergäben lauth seines Mandats im Jener des

1709 Jhars Registriert undt eingeschriben wo es Nötig , zue beziehen von denn

ge feilen , einkommen undt Zölen , zue geniessen von gesagtem Herrn von Zurlau-
21 . . 22

ben eines Jeden Jhars von gesagtem Zins der zwölffhunderth undt fünffzig

francken auff den fuss des pfennings sechsszechen , als wie wittläuffiger wird

erklärt werden in dem Contract cler Verschreibung so ihme wird gegäben werden

gesagten Zinses wegen durch erwente HH. dar Kauffleüten schultheiss undt die

Bürgermeister dem vermeltem Mandat gemäss , von welcher gesagten somma der
22

zwantzig dausent Francken Mihr eingehendiget sie anzuewenden lauth Meines
24

habenden ampts , thun mich begnüegen , undt dessen gesagten von Zurlauben
25

quittieren , undt alle andere , gegäben zue Paris den 10 . tag Brachmonat 1709
26 27

underzeichnet Le Bas de Montargis undt in Margine geschriben : Quittung
28

des Königl . sigel Verwarers im Jahr 1709 undt hinden ann ist geschriben

Verzeichnet in dem general gegen Register der Rent = Cameren [= chambre des

comptes ] durch uns ordinari Rath des Königs in allen seinen Räten undt im kö¬

nigl . Rath general Controlleur der Rentkammeren in Franckreich zue Versailles
29 20

den 10 . Heümonat tag 1709 underzeichnet [Nicolas ] des Marets [=D e s m α¬

ν e 't s ] in dem Original des gegenwertigen verwaret , wie angeregt ist , bey-

geleget der Copia gesagten Contracts , alles hinder gesagtem Not ari Clignet.

[gez . ] Le Grand [ gez . ] Clignet " '' ‘

1)  Das Dokument ist mit "N . ° 10 " bezeichnet.
la ) s . AH 79/64
lb ) Die vorangehenden 5 Wörter sind unterstrichen . Das Gleiche gilt auch für

die folgenden Anmerkungen - 2 , 5a bis 30 - , bei denen nur noch die Anzahl
der unterstrichenen Wörter angegeben wird.

2 ) 6 3 ) 24 4 ) 4
5 ) , 's . Meier/Zurlaubiana "Stammtafel " 867 unter 9 . 3.
5a ) 3 . Anm. lb : 7 6 ) 9 7) 5



8 ) 2 9) 4 10 ) 1
11 ) 5 12 ) 5 13 ) 1
14 ) 6 15 ) 3 16 ) 6
17 ) 5 18 ) 2 19 ) 4
20 ) 3 21 ) 3 22 ) 4
23 ) 3 24 ) 3 25 ) 3
26 ) 4 27 ) 1 28 ) 2
29 ) 5 30 ) 2

Wohl Uebersetzung aus dem Französischen - AH 81 , 153 - 156 - Blatt 156 leer
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